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 Veröffentlicht am 21.09.2005

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §184 Abs1;

EStG 1988 §6;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2000/14/0123 E 5. Juli 2004 RS 2

Stammrechtssatz

Der Wert einer Konzession ist im Schätzungswege zu ermitteln und unterliegt damit der einer jeden Schätzung

immanenten Bandbreite.
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